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2132-1-9-1 

Verordnung 
über prüfzeichenpflichtige Baustoffe, 

Bauteile und Einrichtungen 
(Prüfzeiche~verordnung - PrüfzV) 

Vom 7. Oktober 1990 

Auf Grund des Art. 24 Abs. 1 Satz 1, des Art. 25 
Abs. 1 Satz 2 und des Art. 90 Abs. 7 Nrn. 1 und 2 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) erläßt das Baye
rische Staatsministerium des Innern folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

Prüfzeichenpflicht 

Folgende werkmäßig hergestellte Baustoffe, Bau
teile und Einrichtungen dürfen nur verwendet oder 
eingebaut werden, wenn sie ein Prüfzeichen haben: 

Gruppe 1: Grundstücksentwässerung 

1.1 Rohre, Formstücke und Dichtmittel 
für Leitungen und für Schächte zur 
Ableitung von Abwasser, außer von Re
genfalleitungen im Freien und Druck
leitungen 

1.2 Urinalbecken, Fäkalausgüsse und Ge
ruchsverschlüsse, Becken und Abläufe 
mit eingebauten oder angeformten Ge
ruchsverschlüssen, Abläufe für Nieder
schlagswasser über Räumen 

1.3 Spülkästen 

1.4 Rückstauverschlüsse 

1.5 Abwasserhebeanlagen und Rückfluß
verhinderer für Abwasserhebeanlagen 

1.6 Kleinkläranlagen, die für einen durch
schnittlichen Anfall häuslicher Abwäs
ser bis zu 8 m3/Tag bemessen sind. 

Gruppe 2: Abscheider und Sperren 

2.1 Abscheider und Sperren für Leicht
flüssigkeiten, wie Benzin und Heizöl 

2.2 Fettabscheider 

2.3 Amalgamabscheider in Zahnarztpraxen 

Gruppe 3: Brandschutz 

3.1 Baustoffe, die nichtbrennbar sein müs
sen, mit brennbaren Bestandteilen 

. 3.2 Baustoffe und Textilien, die schwerent
flammbar sein müssen 

3.3 Feuerschutzmittel für Baustoffe und 
Textilien, die schwerentflammbar sein 
müssen 

Gruppe 4: Feuerungsanlagen 

4.1 Schornsteinreinigungsverschlüsse 

4.2 Absperrvorrichtungen gegen Ruß (Ruß
absperrer) 

Gruppe 5: Holzschutz 

5.1 Holzschutzmittel gegen Pilze und In
sekten 
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Gruppe 6: Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen 
für Anlagen zum Lagern wassergefähr
dender Flüssigkeiten 

6.1 Auffangwannen und -vorrichtungen 
aus nichtmetallischen Werkstoffen 

6.2 Abdichtungsmittel aus Kunststoff von 
Auffangwannen und -vorrichtungen 

6.3 Ortsfeste und ortsfest verwendete Be
hälter über 450 I Inhalt 

6.4 Innenbeschichtungen aus Kunststoff 
für ortsfeste und ortsfest verwendete 
Behälter 

6.5 Auskleidungen aus Kunststoff für orts
feste und ortsfest verwendete Behälter 

6.6 Leckanzeigegeräte für Behälter und 
Rohrlei tungen 

6.7 Kunststoffrohre, zugehörige Form
stücke, Dichtmittel und Armaturen 

6.8 Überfüllsicherungen für ortsfeste und 
ortsfest verwendete Behälter 

Als wassergefährdende Flüssigkeiten im Sinn 
dieser Verordnung gelten nicht 

1. Abwassser, Jauche und Gülle, 

2. Flüssigkeiten, die hinsichtlich der Radioakti
vität die Freigrenzen des Strahlenschutz
rechts überschreiten, 

3. Flüssige Lebensmittel, Lebensmittelbasispro
dukte und Genußmittel, mit Ausnahme von 
Speiseölen. 

Als Anlagen zum Lagern gelten nicht Anlagen, 
bei denen die wassergefährdenden Flüssigkei
ten 

1. in der für den Fortgang der Arbeiten erforder
lichen Menge bereitgestellt werden, 

2. als Fertig- oder Zwischenprodukte kurzfri
stig abgestellt werden, 

3. sich im Arbeitsgang befinden, 

4. in Laboratorien in der für den Handgebrauch 
erforderlichen Menge bereitgehalten werden. 

Gruppe 7: Betonzusätze 

7.1 Betonzusatzmittel 

7.2 Betonzusatzstoffe 

Gruppe 8: (nicht besetzt) 

Gruppe 9: Armaturen, ~rosseleinrichtungen, 
Brausen, Kugelgelenke und Geräte 
der Wasserinstallation zur Wasserver
sorgung, an die Anforderungen hin
sichtlich des Geräuschverhaltens ge
stellt werden 

9.1 Auslaufarmaturen (auch Mischbatte
rien) 

9.2 Gas- und Elektrogeräte zum Bereiten 
von warmem und heißem Wasser 

9.3 Spülkästen 

9.4 Druckspüler 

9.5 Durchgangsarmaturen (Absperrven
tile, Druckminderer, Rückflußverhin
derer, Durchflußbegrenzer, Rohrbe
lüfter in Durchflußform) 

9.6 Drosseleinrichtungen (Drosselventile, 
Strahlregler für Ausläufe und Auslauf
armaturen) 

9.7 Brausen 

9.8 Kugelgelenke für Ausläufe und Brau
sen 

Gruppe 10: Lüftungsanlagen 

10.1 Absperrvorrichtungen gegen Feuer 
oder Rauch in Lüftungsleitungen 

§ 2 

Freistellung 
von der Prüfzeichenpflicht 

(1) Die in der Anlage zu dieser Verordnung auf
geführten Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen 
bedürfen abweichend von § 1 keines Prüfzeichens, 
wenn 

1. sie in leicht erkennbarer und dauerhafter Weise 
den Namen des Herstellers oder sein Firmenzei

I chen und die DIN-Bezeichnung tragen und 

2. der Hersteller der Baustoffe, Bauteile und Ein
richtungen sich einer Überwachung gemäß 
Art. 25 Abs.2 BayBO unterzieht und als Nach
weis dafür auf den Baustoffen, Bauteilen und 
Einrichtungen das einheitliche bauaufsichtliche 
Überwachungszeichen angebracht ist, es sei 
denn, daß eine solche Überwachung nach den 
Abschnitten 4,5,6 und 9 der Anlage nicht erfor
derlich ist. 

(2) Können die in Absatz 1 geforderten Bezeich
nungen auf den Baustoffen, Bauteilen oder Ein
richtungen nicht angebracht werden, so sind sie auf 
der Verpackung oder auf dem Lieferschein in leicht 
erkennbarer und dauerhafter Weise anzubringen. 

(3) Die in § 1 Gruppe 6 Nrn. 6.4, 6.5, 6.6 und 6.8 
genannten Baustoffe, Bauteile und Einrichtungen 
bedürfen abweichend von § 1 dann keines Prüfzei
chens, wenn ihre Brauchbarkeit durch eine Bauart
zulassung nach § 12 der Verordnung über brenn
bare Flüssigkeiten n.~chgewiesen ist und der Her
steller sich einer Uberwachung gemäß Art . 25 
Abs.2 BayBO unterzieht ; die Uberwachung ist 
nach den in der Bauartzulassung enthaltenen Auf
lagen, nach den Technischen Regeln für brennbare 
Flüssigkeiten (TRbF) und den vom Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung bekanntgemachten 
Richtlinien durchzuführen. 

(4) Das Staatsministerium des Innern kann für 
die in § 1 aufgeführten Baustoffe, Bauteile und Ein
richtungen im Einzelfall Ausnahmen von der Prüf
zeichenpflicht gestatten. 
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§ 3 

Zuständige Stelle 

(1) Prüfzeichen für die in § 1 genannten Baustoffe, 
Bauteile und Einrichtungen werden durch das 
Institut für Bautechnik, Reichpietschufer 74-76, 
1000 Berlin 30, erteilt. 

(2) Die Z1;lstimmung zu Überwachungsverträ
gen für die Uberwachung von Baustoffen, Bautei
len und Einrichtungen im Rahmen dieser Verord
nung wird vom Institut für Bautechnik, Berlin, er
teilt. 

§4 

Ordn ungswidrigkei ten 

Nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 10 BayBO kann mit Geld
buße bis zu einhunderttausend Deutsche Mark be
legt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig entge
gen § 1 dort genannte Baustoffe, Bauteile oder Ein
richtungen verwendet oder einbaut, die kein Prüf
zeichen tragen. 

§ 5 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. November 1990 
in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 

1. die Verordnung über prüfzeichenpflichtige Bau
stoffe, Bauteile und Einrichtungen (Prüfzeichen
verordnung - PrüfzV) vom 2. Juli 1982 (BayRS 
2132-1-9-1) , zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 26 . Februar 1988 (GVBl S. 88), 

2. die Verordnung zur Einschränkung der Verwen
dunK asbesthaItiger Baustoffe und Bauteile und 
zur Anderung der Prüfzeichenverordnung (As
besteinschränkungsverordnung - AsbestEin V) 
vom 27. Juli 1987 (GVBl S. 275, BayRS 2132-1-
20-1), geändert durch Verordnung vom 26. Fe
bruar 1988 (GVBI S. 88). 

München, den 7. Oktober 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund S t 0 i be r, Staatsminister 
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1. Aus § 1 Gruppe 1 Nr.l.l: 

Rohre, Formstücke und Dichtmittel nach folgen
den DIN-Normen: 

DIN 1230 Teil 1 - Steinzeug für die Kanalisa
tion; Rohre und Formstücke 
mit Steckmuffe; Maße 

DIN 1230 Teil 2 - Steinzeug für die Kanalisa
tion; Rohre und Formstücke 
mit Steckmuffe; Technische 
Lieferbedingungen 

DIN 1230 Teil 6 - Steinzeug für die Kanalisa
tion; Rohre und Formstücke 
mit glatten Enden; Maße 

DIN 1230 Teil 7 - Steinzeug für die Kanalisa
tion; Rohre und Formstücke 
mit glatten Enden; Techni
sche Lieferbedingungen 

DIN 4032 - Betonrohre und -form-
stücke; Maße, Technische 
Lieferbedingungen 

DIN 4034 - Schachtringe, Brunnen-
ringe, Schachthälse, Über
gangsringe, Auflageringe 
aus Beton; Maße, Technische 
Lieferbedingungen 

DIN 4035 - Stahlbetonrohre, Stahlbe-
tondruckrohre und zugehö
rige Formstücke aus Stahl
beton; Maße, Technische 
Lieferbedingungen 

DIN 4060 - Dichtmittel aus Elastome-
ren für Rohrverbindungen 
von Abwasserkanälen und 
-lei tungen ; Anforderungen 
und Prüfungen 

DIN 4062 - Kalt verarbeitbare plasti-
sche Dichtstoffe für Abwas
serkanäle und -leitungen; 
Dichtstoffe für Bauteile aus 
Beton; Anforderungen, Prü
fungen und Verarbeitung 

DIN 19522 Teil 1 - Gußeiserne Abflußrohre und 
FormstUcke ohne Muffe 
(SML); Maße 

DIN 19522 Teil 2 - Gußeiserne Abflußrohre und 
Formstücke ohne Muffe 
(SML); Technische Lieferbe
dingungen 

DIN 19530 Teil 1 - Rohre und Formstücke aus 
Stahl mit Steckmuffe für 
Abwasserleitungen; Maße 

DIN 19530 Teil 2 - Rohre und Formstücke aus 
Stahl mit Steckmuffe für 
Abwasserleitungen; Techni
sche Lieferbedingungen 

DIN 19534 Teil 1 - Rohre und Formstücke aus 
weichmacherfreiem Polyvi
nylchlorid (PVC-U) mit 
Steckmuffe für Abwasserka
näle und -leitungen; Maße 

Anlage 

DIN 19534 Teil 2 - Rohre und Formstücke aus 
weichmacherfreiem Polyvi
nylchlorid (PVC-U) mit 
Steckmuffe für Abwasserka
näle und -leitungen; Techni
sche Lieferbedingungen 

DIN 19535 Teil 1 - Rohre und Formstücke aus 
Polyethylen hoher Dichte 
(PE-HD) für heißwasserbe
ständige Abwasser lei tungen 
(HT) innerhalb von Gebäu
den; Maße 

DIN 19535 Teil 2 - Rohre und Formstücke aus 
Polyethylen hoher Dichte 
(PE-HD) für heißwasserbe
ständige Abwasserleitungen 
(HT) innerhalb von Gebäu
den; Technische Lieferbe
dingungen 

DIN 19537 Teil 1 - Rohre und Formstücke aus 
Polyethylen hoher Dichte 
(HDPE) für Abwasserkanäle 
und -leitungen; Maße 

DIN 19537 Teil 2 - Rohre und Formstücke aus 
Polyethylen hoher Dichte 
(PE-HD) für Abwasserka
näle und -leitungen; Techni
sche Lieferbedingungen 

DIN 19538 

DIN 19560 

DIN 19561 

- Rohre und Formstücke aus 
chloriertem Polyviny lchlo
rid (PVCC) mit Steckmuffe 
für heißwasserbeständige 
Abwasserleitungen (HT) in
nerhalb von Gebäuden; 
Maße, Technische Lieferbe
dingungen 

- Rohre und Formstücke aus 
Polypropylen (PP) mit 
SteckmUffe für heißwasser
beständige Abwasserleitun
gen (HT) innerhalb von Ge
bäuden; Maße, Technische 
Lieferbedingungen 

- Rohre und Formstücke aus 
Acrylnitril-Butadien-Styrol 
(ABS) oder Acrylester-Sty
rol-Acrylnitril (ASA) mit 
Steckmuffe für heißwasser
beständige Abwasserleitun
gen (HT) innerhalb von Ge
bäuden; Maße, Technische 
Lieferbedingungen 

2. Aus § 1 Gruppe 1 Nr.l.2: 

Bodenabläufe, Deckenabläufe, Badabläufe, Ge
ruchsverschlüsse und Kellerabläufe nach folgen
den DIN-Normen: 

DIN 591 Teil 1 - Kellerabläufe Klasse .L 15 
mit Reinigungsöffnung; Zu
sammenstellung 
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DIN 1385 - Klosettbecken mit ange-
formtem Geruchsverschluß; 
Bau- und Prüfgrundsätze 

DIN 1390 Teil 1 - Urinale aus Sanitär-Porzel
lan, wandhängend; Maße 

DIN 1390 Teil 2 - Urinale, wandhängend; 
Bau- und Prüfgrundsätze 

DIN 4284 Teil 1 - Bodenablauf mit innenlie
gender Reinigungsöffnung; 
Zusammenstellung 

DIN 19522 Teil 1 - Gußeiserne Abflußrohre und 
Formstücke ohne Muffe 
(SML); Maße . 

DIN 19522 Teil 2 - Gußeiserne Abflußrohre und 
Formstücke ohne Muffe 
(SML); Technische Lieferbe
dingungen 

DIN 19530 Teil 1 - Rohre und Formstücke aus 
Stahl mit Steckmuffe für 
Abwasserleitungen; Maße 

DIN 19530 Teil 2 - Rohre und Formstücke aus 
Stahl mit Steckmuffe für 
Abwasserlei tun gen ; Techni
sche Lieferbedingungen 

DIN 19545 - Ablaufgarnituren (Geruchs-
verschlüsse und Zubehör); 
Bau- und Prüfgrundsätze 

DIN 19599 - Abläufe und Abdeckungen 
in Gebäuden; Klassifizie
rung, Bau- und Prüfgrund
sätze, Kennzeichnung 

3. Aus § 1 Gruppe 1 Nr.1.3: 

DIN 19542 - Spülkästen für Klosettbek-
ken; Bau- und Prüfgrund
sätze 

4. Aus § 1 Gruppe 1 Nr. 1.6: 

Kleinkläranlagen ohne Abwasserbelüftung nach 
DIN 4261 Teil 1, die aus gebräuchlichen und be
währten Baustoffen in gebräuchlicher .und be
währter Bauart hergestellt sind; die Uberwa
chung nach § 2 Abs. 1 Nr.2 ist nur erforderlich, 
soweit DIN-Normen über die Baustoffe eine 
Überwachung vorsehen. 

5. Aus § 1 Gruppe 3 Nr. 3.1: 

Nichtbrennbare Baustoffe mit brennbaren Be
standteilen, die in DIN 4102 Teil 4 als Baustoffe 
der Klassen A 1 oder A 2 aufgeführt sind; die 
Überwachung nach § 2 Abs.1 Nr.2 ist nur erfor
derlich, soweit DIN-Normen über die Baustoffe 
eine Überwachung vorsehen. 

6. Aus § 1 Gruppe 3 Nr.3.2: 

Schwerentflammbare Baustoffe, die in DIN 4102 
Teil 4 als Baustoffe der Klasse B 1 aufgeführt 
sind; die Überwachung nach § 2 Abs. 1 Nr.2 ist 
nur erforderlich, soweit DIN-Normen über die 
Baustoffe eine Überwachung vorsehen. 

7. Aus § 1 Gruppe 6 Nr. 6.3: 

Behälter nach folgenden DIN-Normen, wenn in 
ihnen Flüssigkeiten nach Maßgabe der DIN 6601 
gelagert werden: 

DIN 6608 Teil 1 - Liegende Behälter (Tanks) 
aus Stahl, einwandig, für die 
unterirdische Lagerung 
wassergefährdender, brenn
barer und nichtbrennbarer 
Flüssigkeiten 

DIN 6608 Teil 2 - Liegende Behälter (Tanks) 
aus Stahl, doppelwandig, 
für die unterirdische Lage
rung wassergefährdender, 
brennbarer und nichtbrenn
barer Flüssigkeiten 

DIN 6616 - Liegende Behälter (Tanks) 
aus Stahl, einwandig und 
doppelwandig, für die ober
irdische Lagerung wasserge
fährdender, brennbarer und 
nichtbrennbarer Flüssigkei
ten 

DIN 6618 Teil 1 - Stehende Behälter (Tanks) 
aus Stahl, einwandig, für die 
oberirdische Lagerung was
sergefährdender, brennba
rer und nichtbrennbarer 
Fl üssigkei ten 

DIN 6618 Teil 2 - Stehende Behälter (Tanks) 
aus Stahl, doppelwandig, 
ohne Leckanzeigeflüssig
keit, . für die oberirdische 
Lagerung wassergefährden
der, brennbarer und nicht
brennbarer Fl üssigkei ten 

DIN 6618 Teil 3 - Stehende Behälter (Tanks) 
aus Stahl, doppelwandig, 
mit Leckanzeigeflüssigkeit, 
für die oberirdische Lage
rung wassergefährdender, 
brennbarer und nichtbrenn
barer Flüssigkeiten 

DIN 6619 Teil 1 - Stehende Behälter (Tanks) 
aus Stahl, einwandig, für die 
unterirdische Lagerung 
wassergefährdender, brenn
barer und nichtbrennbarer 
Flüssigkeiten 

DIN 6619 Teil2 - Stehende Behälter (Tanks) 
aus Stahl, doppelwandig, 
für die unterirdische Lage
rung wassergefährdender, 
brennbarer und nichtbrenn
barer Flüssigkeiten 

DIN 6623 Teil 1 - Stehende Behälter (Tanks) 
aus Stahl, einwandig, mit 
weniger als 1000 Liter Volu
men, für die oberirdische La
gerung wassergefährdender, 
brennbarer und nichtbrenn
barer Flüssigkeiten 
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DIN 6623 Teil 2 - Stehende Behälter (Tanks) 
aus Stahl, doppelwandig, 
mit weniger als 1000 Liter 
Volumen, für die oberirdische 
Lagerung wassergefährden
der, brennbarer und nicht
brennbarer Flüssigkeiten 

DIN 6624 Teil 1 - Liegende Behälter (Tanks) 
aus Stahl, von 1 000 bis 5 000 
Liter Volumen, einwandig, 
für die oberirdische Lage
rung wassergefährdender, 
brennbarer und nichtbrenn
barer Flüssigkeiten 

DIN 6624 Teil 2 - Liegende Behälter (Tanks) 
aus Stahl, von 1 000 bis 5 000 

_ Liter Volumen, doppelwan
dig, für die oberirdische La
gerung wassergefährdender, 
brennbarer und nichtbrenn
barer Flüssigkeiten 

DIN 6625 Teil 1 - Standortgefertigte Behälter 
(Tanks) aus Stahl für die 
oberirdische Lagerung von 
wassergefährdenden, brenn
baren Flüssigkeiten der Ge
fahrklasse A III und wasser
gefährdenden, nichtbrenn
baren Flüssigkeiten; Bau
und Prüfgrundsätze 

Behälter nach folgenden DIN-Normen, wenn in 
ihnen Flüssigkeiten nach Maßgabe der DIN 6601 
gelagert werden und wenn sie gemäß § 9 Abs. 1 
der Druckbehälterverordnung geprüft werden 

DIN 28020 

DIN 28021 

- Liegende Druckbehälter, 
0,63 bis 25 m 3 (in Verbindung 
mit DIN 28080) 

- Stehende Druckbehälter; Be
hälter für Lagerung, 6,3 bis 
100 m 3 (in Verbindung mit 
DIN 28081 Teil 1 oder Teil 2) 

8. Aus § 1 Gruppe 7 Nr. 7.2: 

Betonzusatzstoffe nach folgenden DIN - Normen: 

DIN 4226 Teil 1 - Zuschlag für Beton; Zu
schlag mit dichtem Gefüge; 
Begriffe, Bezeichnung und 
Anforderungen 

DIN 51043 - Traß ; Anforderungen, Prü-
fung 

DIN 53237 - Prüfung von Pigmenten; 
Pigmente zum Einfärben 
von zement- und kalkgebun
denen Baustoffen 

Pigmente als Betonzusatz
stoffe unter der Voraus set
zung,daß 

- nur Farbpigmente nach 
DIN 53237 mit Werkszeug
nis nach DIN 50049 ausge
liefert werden und 

- der Nachweis der ord
nungsgemäßen Überwa
chung der Herstellung und 
Verarbeitung des damit 
hergestellten Betons er
bracht wird. 

9. Aus § 1 Gruppe 9 Nr. 9.2: 

Elektrische Heißwasserbereiter nach DIN 44 899 
Teil 6 - Elektro-Wassererwärmer; Nenninhalt 
bis 1000 Liter; Bedingungen für geräuscharme 
Ausführung - ; die Überwachung nach § 2 Abs. 1 
Nr. 2 ist nicht erforderlich. 

Maßgebend sind die DIN-Normen in der jeweils 
geltenden Fassung. 
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312-2-1-J 

Verordnung 
zur Aufhebung der Verordnung 

über die Bestellung 
von Vollstreckungsleitern 

Vom 16. Oktober 1990 

Auf Grund von § 85 Abs. 2 und § 110 Abs. 1 des Ju
gendgerichtsgesetzes, § 1 des Gesetzes über Rechts
verordnungen im Bereich der Gerichtsbarkeit vom 
1. Juli 1960 (BGBl III 300-7) und § 1 der Verordnung 
über die Zuständigkeit zum Erlaß von Rechtsver
ordnungen im Bereich der Gerichtsbarkeit (BayRS 
300-1-4-J) erläßt das Bayerische Staatsministe
rium der Justiz folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Bestellung von Voll
streckungsleitern (BayRS 312-2-1-J), geändert 
durch Verordnung vom 8. Februar 1990 (GVBl S . 62), 
wird aufgehoben. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1990 in 
Kraft. 

München, den 16. Oktober 1990 

Bayerisches Staatsministerium der Justiz 

Dr. M. Berghofer-Weichner 
Staatsministerin 
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